
Prüfungsausschuss 1

Prüfungsablauf der Bachelor- und 
Master-Studiengänge der MSF

1. Rechtliche Grundlagen

2. Modulprüfungen, Notengebung, Prüfungsvorleistungen 

3. Anmeldung zu Modulprüfungen

4. Freiversuch 

5. Grundpraktikum

6. Beispiele: Anmeldungen in Bachelor- und Masterstudiengängen

7. Sonstiges

Prof. Dr.-Ing. Harald Aschemann, Vorsitzender des PA
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1  Rechtliche Grundlagen

Folgende Ordnungen als rechtliche Grundlage bitte unbedingt lesen:

Rahmenprüfungsordnung (RPO) für die Bachelor-und Masterstudiengänge 
vom 11.11.2022 inkl. Änderungssatzung vom 12.12.2023, gültig ab SS 2024!

Studiengangsspezifische Prüfungs-und Studienordnung (SPSO)

https://www.msf.uni-rostock.de
Studium        Bachelor/Master        Studiengang         RPO/SPSO

Die RPO enthält die übergeordneten Regelungen aller Studiengänge

Die SPSO beinhaltet die spezifischen Regelungen für den individuellen 
Studiengang sowie die zugehörigen Studien- und Prüfungspläne 

https://www.msf.uni-rostock.de/
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1  Rechtliche Grundlagen

Anerkennung bereits erbrachter Studienleistungen

Empfehlung: Beantragung zu Beginn des Studiums, jedoch spätestens vor der 
Modulanmeldung des betroffenen Moduls. Bitte berücksichtigen Sie eine 
Bearbeitungszeit von ca. 6 Wochen.

Es ist keine Anerkennung nach einer erfolgten Modulanmeldung möglich!

Ansprechpartnerin: 

Studienbüro, studienbuero.mbst@uni-rostock.de, 

 Dipl.-Ing. Monika Nitz Tel.: 0381 498-9004
 Anne Jenß Tel.: 0381 498-9005
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1  Rechtliche Grundlagen

 Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen
Noten für Modulprüfungen:

1,0 1,7 2,7 3,7 5,0  = nicht bestanden
1,3 2,0 3,0 4,0

2,3 3,3
 Die Abschluss-Gesamtnote wird aus den mit der Anzahl der LP 

gewichteten Durchschnitt der Modulnoten errechnet
 Die Bachelor-Gesamtnote wird mit einer Nachkommastelle berechnet; alle 

weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Es gibt hier also die 
Notenstufen 1,0; 1,1; 1,2 usw.

 Für die Zulassung zu einigen Modulprüfungen ist der Nachweis von 
Prüfungsvorleistungen in Form von unbenoteten „Scheinen“ für Übungen 
oder Praktika erforderlich

 Alle Modulprüfungen können unabhängig voneinander abgelegt werden.
Die zugelassenen Hilfsmittel werden zusammen mit den Prüfungs-
terminen der jeweiligen Fachprüfung durch Aushang bekannt gegeben
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2  Anmeldung zu Modulprüfungen

Die Prüfungen finden in zwei Prüfungszeiträumen statt:
 Ende des WS (Frühjahr): Erster Werktag nach Vorlesungsende bis 31.03.
 Ende des SS (Sommer): Erster Werktag nach Vorlesungsende bis 30.09.

Jede Modulprüfung wird in beiden Prüfungszeiträumen angeboten. Zu jeder 
Modulprüfung ist eine Anmeldung erforderlich

Die Prüfungsanmeldungen erfolgen für die Bachelor- und Master-Studiengänge 
online unter:

https://pruefung.uni-rostock.de
Die Einschreibung endet laut RPO 
4 Wochen vor dem Ende der Vorlesungszeit
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2  Anmeldung zu Modulprüfungen

Prüfung im 
Prüfungszeitraum

Modulprüfungen, die in der 
vorlesungsfreien Zeit erbracht 

werden (z.B. Klausuren)

Anmeldefrist endet 4 Wochen vor 
Ende der Vorlesungszeit

Rücknahme einer Prüfungs-
anmeldung ist bis zu 7 Tagen vor 
Prüfungstermin online oder auf 

Antrag möglich

Prüfung während der 
Lehrveranstaltungszeit

Vorlesungsbegleitende Prüfungen 
(z.B. Referate, Projekt- oder 

Hausarbeiten etc.)

Anmeldefrist endet in der Regel         
2 bzw. 4 Wochen nach Beginn der 

Vorlesungszeit

Rücknahme nicht möglich
RPO §9(3)
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Anmeldung der Modulprüfungen im Prüfungsportal

1. Öffnen Sie in Ihrem Browser die Seite https://pruefung.uni-rostock.de/

2. Melden Sie sich mit Ihrem Nutzernamen und Passwort des ITMZ an

3. Prüfungsverwaltung     Modulanmeldung

4. Durch schrittweises Anklicken öffnet sich die Struktur Ihres Studienganges 
und Sie wählen im Pflicht-, Wahlpflicht-und Wahlbereich die angebotenen 
Modulprüfungen aus

2  Anmeldung zu Modulprüfungen

https://pruefung.uni-rostock.de/
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Anmeldung der Modulprüfungen im Prüfungsportal

5. Nach der Auswahl von Prüfung anmelden folgt noch eine 
Sicherheitsabfrage. Nach Bestätigung werden Sie zur Prüfung angemeldet. 
Eine Stornierung ist bis Ende des Anmeldezeitraums möglich.

6. Sie erhalten eine automatische Bestätigungs-E-Mail.
7. Abschließend kontrollieren Sie bitte die erfolgreiche Anmeldung unter 

Prüfungsverwaltung> Info über angemeldete Prüfungen.
8. Bei Problemen senden Sie sofort eine Nachricht an 

studienbuero.mbst@uni-rostock.de
9. Videoanleitung: https://www.uni-

rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/

2  Anmeldung zu Modulprüfungen

mailto:studienbuero.mbst@uni-rostock.de
https://www.uni-rostock.de/studium/studienorganisation/zu-beginn-des-studiums/
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Module, die aus 2 Teilleistungen bestehen

Bei der Online-Anmeldung beachten:

Achtung: Sobald eine Teilleistung semesterbegleitend abzulegen ist, gilt für 
das Modul der semesterbezogene Anmeldezeitraum (2 bzw. 4 Wochen nach 
Beginn der Vorlesungszeit)

Abgelegte Prüfungen ohne vorherige Anmeldung sind ungültig, siehe 
RPO §11 (4)!

2  Anmeldung zu Modulprüfungen
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Erklärung zur Rücknahme einer Prüfungsanmeldung RPO §9 (3)

Bis zum Ende des Anmeldezeitraum können Sie alle Prüfungen abmelden

Rücknahmefrist: bis 7 Tage vor dem Modulprüfungstermin

Nach Ende der Anmeldezeit eine Rücknahme der Anmeldungen von

 Klausuren im Prüfungsportal - Online
 Mündlichen Prüfungen mit dem Antrag „Erklärung zur Rücknahme von 

Prüfung“

bis 7 Tage vor Prüfungstermin möglich!

2  Anmeldung zu Modulprüfungen
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Erklärung zur Rücknahme einer Prüfungsanmeldung RPO §9 (3)

Beispiel

Prüfungstermin: Mathematik für Ingenieurwiss. 1: 18.02.2025

Rücknahme bis spätestens: 11.02.2025

Da es eine Klausur ist, ist die Abmeldung Online möglich
Falls Sie die Rücknahme mit dem Formular beantragen, wird nach der 
Bearbeitung im Prüfungsportal die Prüfung mit „RR“ gekennzeichnet.

Formular unter: https://www.msf.uni-rostock.de/studium/weiteres/formulare/

2  Anmeldung zu Modulprüfungen

https://www.msf.uni-rostock.de/studium/weiteres/formulare/
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Erklärung zur Rücknahme einer Prüfungsanmeldung RPO §9 (3)

Eine Rücknahme der Prüfungsanmeldung kann nicht erfolgen, wenn es sich 
um:

 eine semesterbegleitende/veranstaltungsbegleitende Prüfung

handelt

2  Anmeldung zu Modulprüfungen
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2  Anmeldung zu Modulprüfungen

Krankmeldung

Die Modulprüfung wird nicht angetreten oder die Modulprüfung wurde 
abgebrochen

Der Verhinderungsgrund ist dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
anzuzeigen (RPO §14 (2))! Vorab auch telefonisch oder per E-Mail 
an das Studienbüro studienbuero.mbst@uni-rostock.de

Das Formular für den Krankheitsnachweis ist unverzüglich dem 
Studienbüro im Original zuzustellen 
Im Prüfungsportal wird bei Anerkennung ein „KR“ für die 
Modulprüfung angezeigt

mailto:studienbuero.mbst@uni-rostock.de
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2  Anmeldung zu Modulprüfungen

Krankmeldung

Nicht so! Ausschließlich mit dem Formular!
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2  Anmeldung zu Modulprüfungen

Krankmeldung

Amtsärztliches Attest

Im Zweifelsfall kann der Prüfungsausschuss zusätzlich zum 
Krankheitsnachweis ein amtsärztliches Attest anfordern (RPO §14 (2)). Die 
Aufforderung dazu erfolgt schriftlich.

Evtl. ist ein Termin nur nach vorheriger Absprache beim Amtsarzt möglich –
Studienbüro zur Fristwahrung vorab informieren

Zuständiger Amtsarzt im Gesundheitsdienst der Hansestadt Rostock, 
Paulstr. 22, 18055 Rostock, Telefon: 381 5360
Wichtig:  Haupt-oder Nebenwohnsitz muss Rostock sein
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2  Anmeldung zu Modulprüfungen

Täuschungsversuch in Prüfungen RPO §14 (3)

Belehrungen der Aufsichtspersonen sind zu beachten, z.B. bzgl. erlaubter 
Hilfsmittel!

Ein Täuschungsversuch wird mit „nicht bestanden“ bewertet!

In schwerwiegenden oder wiederholten Fällen können diese 
Studiernden von weiteren Prüfungsleistungen ausgeschlossen 

werden mit der Folge, dass Sie exmatrikuliert werden
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3  Wiederholung von Modulprüfungen

Wiederholungen

Nicht bestandene Module sind bis 4 Semester nach Ablauf der 
Regelstudienzeit (in der SPSO festgelegt) zu wiederholen.

Studierende melden sich in der Regel selbstständig über das 
Prüfungsportal an, eine Bestätigung erfolgt per E-Mail

Wenn dies nicht möglich ist, bitte unverzüglich innerhalb der Anmeldefrist im 
Studienbüro melden

Ein nicht bestandenes Modul kann zweimal wiederholt werden 
(Ausnahme: Abschlussarbeit, diese kann nur einmal wiederholt werden)

Eine Ausnahme bildet hierbei der Freiversuch, siehe die nächste Folie
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4  Freiversuch

Freiversuch gemäß RPO § 17

Eine Modulprüfung wird als Freiversuch gewertet, wenn sie innerhalb der 
Regelstudienzeit und spätestens zum festgelegten Regelprüfungs-
termin (RPT, zu finden in der SPSO) erstmals abgelegt wird.

 Bestandene Modulprüfung im Freiversuch – Verbesserungsversuch
in den zwei darauffolgenden Semestern möglich

 Nicht bestandene Modulprüfung im Freiversuch – gilt als nicht 
unternommen, mit der Folge: weitere 3 Versuche (RPO §17 Abs. 4)

Gilt für alle Module, nur für die Abschlussarbeit nicht!
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4  Freiversuch

Freiversuch gemäß RPO § 17

Achtung! Bei Modulprüfungen mit mehreren Prüfungsleistungen:

 Wird die Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungsleistungen besteht, als 
Freiversuch gewertet, müssen alle Prüfungsleistungen wiederholt 
werden.

 Möchten Sie die bestandene Prüfungsteilleistung nicht wiederholt 
ablegen, sondern nur die nicht bestandene, muss der Verzicht auf 
den Freiversuch innerhalb eines Monats nach Notenbekanntgabe
erklärt werden. 

 Antrag auf Verzicht des Freiversuchs stellen
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4  Freiversuch

Freiversuch gemäß RPO § 17
Freiversuch bei Modulprüfungen mit mehreren Prüfungsleistungen:
Beispiel:
 Das Modul „Blue Engineering“ besteht aus 2 Prüfungsleistungen 

PL1: Bericht/Dokumentation – Portfolio, 10 Seiten bewertet mit 5,0

PL2: Bericht mit Präsentation bewertet mit 2,3

Die Note des Moduls ist 5,0  „nicht bestanden“. Im Freiversuch gilt das 
Modul „Blue Engineering“ als „nicht unternommen“ und beide Leistungen 
werden gestrichen! 

Wenn Sie nicht beide Leistungen wiederholen möchten, müssen Sie auf den 
Freiversuch verzichten. In dem Fall wäre nur die PL1 zu wiederholen!
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5  Grundpraktikum

 Das Grundpraktikum (8 Wochen) in der Industrie muss in der Regel bis 
zum Beginn des 3. Fachsemesters (so steht es in der SPSO!) absolviert 
werden

 Prüfungen nach dem ersten und zweiten Semester können ohne 
Industriegrundpraktikum abgelegt werden

 Der Nachweis über das absolvierte Praktikum (Praktikumsbestätigung 
des Unternehmens, Tätigkeitsbericht) ist beim Praktikantenamt, Herrn Dr. 
Andreas Wolter, vorzulegen und wird von dort bestätigt
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6 Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen

RPT = 1. Semester

Der Regelprüfungstermin (RPT) ist dem Studien- und Prüfungsplan 
entnehmbar
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Die Anmeldung erfolgt über das Online-Portal mit Ihrem RZ-Account:   
https://pruefung.uni-rostock.de/

6  Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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6 Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen

Anmeldung Bachelorstudiengänge
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6 Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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6 Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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6 Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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6 Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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Anmeldung Masterstudiengänge

Es wird für die Anmeldung der Strukturbaum geöffnet

6   Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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Wahl der Vertiefungen

6   Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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Sie entscheiden mit der ersten Anmeldung, welche Vertiefungen Sie 
auswählen

Nach Anklicken der 
gewünschten 
Vertiefungsrichtung, 
wählen Sie das Modul 
aus dem angebotenen 
Katalog aus 

Damit legen Sie auch 
die Vertiefungsrichtung 
fest!

6   Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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Achten Sie bitte bei der Anmeldung auf die Zuordnung der anzumeldenden 
Module

Sie finden vor 
einer Anmeldung 
die Module unter 
mehreren 
Überschriften!

Nach der 
Anmeldung ist eine 
Auswahl in 
weiteren Konten 
nicht mehr 
möglich!

6  Beispiele: 
Anmeldungen in BA- und MA-Studiengängen
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Auf den Internet-Seiten der Fakultät für Maschinenbau 
und Schiffstechnik finden Sie die für Sie geltenden 
Ordnungen 

https://www.msf.uni-rostock.de/studium/

7 Sonstiges
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7 Sonstiges
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7 Sonstiges
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Formulare finden Sie unter: 
http://www.msf.uni-rostock.de/studium/

7 Sonstiges
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7  Sonstiges

Beendigung/Wechsel des Studienganges gemäß RPO §14(4)

Zu beachten ist, dass bei einer Exmatrikulation oder Wechsel des 
Studienganges innerhalb oder außerhalb der Universität Rostock:

 Alle begonnenen Prüfungsrechtsverhältnisse werden von Amts wegen 
beendet

 Vor der Exmatrikulation kann beantragt werden, einzelne Prüfungen 
noch abzulegen

 Das erfolgt nicht, wenn eine Modulprüfung endgültig nicht bestanden 
wurde
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